
Opferberatung
und Opferhilfe
Referat & Fachdialog für Aargauer 
Zivilstandsbeamt:innen zum Thema 
Härtefälle, Migration und Zwang

Marie-Lies Kupferschmied

Beraterin 



«Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer 
einen erwürgt. Sie fängt an, wenn einer 
sagt: 'Ich liebe dich: du gehörst mir`.»
Erich Fried



Straftat 



Quelle: Übersichtsgrafik EBG, Publikationen zu Gewalt gegen Frauen (admin.ch).

https://www.ebg.admin.ch/de/publikationen-gewalt


Offizial- vs. 
Antragsdelikt



Opfer im Sinne des OHG 

Personen, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder 
sexuellen Integrität beeinträchtig sind.

Relevant ist die Wirkung der Tat auf das Opfer:
• Unabhängig von Strafanzeige oder Einleitung Strafverfahren
• Unabhängig von Ermittlung der Täterschaft
• Unabhängig von Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit



Wichtig zu Wissen 
• Leistungen der Opferberatung sind

kostenlos und  freiwillig

• freie Wahl der Opferberatungsstelle, 
unabhängig vom Wohnkanton 

• Beratungspersonen stehen unter 
Schweigepflicht und haben keine Anzeige-
oder Meldepflichten vgl. Art. 11 OHG

• bei Bedarf werden Dolmetschdienste 
beigezogen

• nebst Opfern und Angehörigen werden auch 
Fachpersonen beraten



Psychosoziale Beratung
Psychoedukation
(Schuld, Scham, Schock, 
Trauma und Traumafolgen) 
Stabilisierende Interventionen 

5 Stunden anwaltliche Beratung
10-15 psychotherapeutische
Sitzungen
15 komplementärtherapeutische
Sitzungen
Notwendige medizinische
Massnahmen
Notunterkunft für max. 35 Tage
Überbrückungsgeld
Übersetzungskosten

Anzeigeberatung
Begleitung Einvernahme
Begleitung Strafbefehlsverfahren
Begleitung an Verhandlungen 



Kontakt und 
Beratung 



Wir sind für Sie da:

142



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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